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Umgang mit Abwasser – gut zu wissen !                 

       
 

„Deckel auf, kurz gespült und schon entsorgt.“  -   So einfach geht´s dann 
doch nicht! 
 
 

Viele Grundstückseigentümer haben da schon schlechte Erfahrungen mit verstopften 
Abwasserrohren gemacht und so manche schnelle Falscheinleitung bereut und teuer 
bezahlt. 
 

Bitte beachten Sie:  
Die Einleitung der folgenden Stoffe und Gegenstände beeinträchtigen den Betrieb Ihrer 
Grundstücksentwässerungsanlage. 
 

 

Nicht einzuleiten sind Stoffe, die: 
 

-   die Kanalisation verstopfen 

-   giftige oder explosive Dämpfe oder    
    Gase bilden 

-   Bau- und Werkstoffe angreifen 

-   die Abwasserreinigung oder 
    Klärschlammverwertung erschweren 

 
 

Folgende Stoffe gehören nicht in die Toilette, sondern in haushaltsüblichen 
Mengen in die Abfallentsorgung: 
                                                 
 

Toilettenartikel, wie z. B. Windeln, Binden, Tampons, 
Kondome etc. 
 

 

Speisefette und Speiseöle 
 

 

Textilien, Kunststoffe, Glas, Sand, Kalk, Gips, Zement 
 

 

Feuchttücher, wie z.B. feuchtes Toilettenpapier, 
Babypflegetücher, Kosmetiktücher, Desinfektionstücher, 
Einweg-Reinigungstücher, usw. 
 

 

Chemikalien, wie z. B. Medikamente, Farben, Pestizide 
 

      
                                                                     
Helfen Sie mit, den Reinigungs- und Unterhaltungszustand Ihrer Anlage und letztendlich 
für die Kanalisation, Abwasserpumpwerke und der Abwasserreinigungsanlage zu 
reduzieren und somit die Abwassergebühr für Sie als Kunden gering zu halten. 
   

Rufen Sie uns bei Fragen zum Thema Abwasserentsorgung an.  
Unter Tel. 05192/9813-30 / - 38 oder - 63 geben wir gern Auskunft. 
 

Wir klären das für Sie! 
Ihre Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH  
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